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KLAUS H A L L O F 

I m Schatten des Vaters. 
Die neuen Fragmente zum samischen Ehrendekret 

für Antileon aus Chalkis und seinen Sohn Leontinos 
( A M 72, 1957, 156 Nr. 1) 

Das i m Heraion von Samos gefundene Ehrendekret für Ant i leon aus Chalkis 
hat seit seiner Publikation durch C H . H A B I C H T vor fast vierzig Jahren ' nicht nur 
den Weg in die Auswahlsammlungen griechischer Inschriften2 gefunden, son
dern sich auch fortwährend interpretatorischer Aufmerksamkeit erfreut. Dabei 
stand vor allem die Chronologie der i n der Urkunde erwähnten Ereignisse aus 
den letzten Monaten der attischen Kleruchie auf Samos i m Mit te lpunkt . 3 Der 
Text der Inschrift dagegen erfuhr seit H A B I C H T keine Veränderungen, u m so 
mehr als Fragment a mi t den ersten 25 Zeilen, die die erwähnten Begeben
heiten schildern, vollständig erhalten ist, der aus den Fragmenten e und f re
konstruierte Schluß aber, von dem ein größerer Teil fehlt, relativ formelhaft ist 
und in der Forschung keine weitere Rolle gespielt hat. 

Bei der Revision der i m Lapidarium des Heraion aufbewahrten Inschriften4 

für das samische Corpus ( I G X I I 6,1) fand ich i m Sommer 1994 vier weitere 
Fragmente (b—d. g), die zu dem Ehrendekret für Anti leon gehören und zum 
Teil sogar an die bereits bekannten (a. e—f) unmittelbar anpassen. 

1 C H . HABICHT, A M 72, 1957 [1959], 156-164 Nr. 1 mit Photo Beilage 122 
(D. M C C A B E et al., Samos: Inscriptions, Texts and List, 1986, Nr. 15). 

2 J. POUILLOUX (ed.), Choix descriptions grecques, 1960, 44-47 Nr. 8; A. BIKLMAN, 
Retour à la liberie, 1994, 22-31 Nr. 7. 

3 Μ . ERRINGTON, Chiron 5, 1975, 51-57 (Bull.ép. 1976, 534); Ε . Β Λ Π Ι Λ Ν , ΖΡΕ 
23, 1976, 289-294 (Bull.ép. 1977, 349); K . R O S E N , Histona 27, 1978, 20-39; 
J. SEIBERT, Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen Ge
schichte, 1979, 1165. 11513-514; G.SHIPLEY, A History of Samos 800-188 B.C., 
1987, 167-168; O. SCHMITT, Der lamische Krieg, Diss. Bonn 1992, 48-49; 
C H . HABICHT, Athen in hellenistischer Zeit, 1995, 44-45; Κ. HALLOF, Kilo 78, 1996, 
340 Anm. 12; P.J.RHODES - D . M . L E W I S , The Decrees of the Greek States, 1997, 
276 Nr. 15. 

H.J. KIENAST, dem Leiter der samischen Ausgrabungen des D A I Athen, gebührt 
mein herzlicher Dank für die im Heraion gewährte Gastfreundschaft und die Erlaubnis 
zur Publikation der neuen Fragmente. 
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Fr. a inv. J 67, gefunden von A . R E H M i m November 19245 in der Brunnen
einfassung eines verfallenen Hauses am Strand des Dorfes Kolonna. 
Oberteil der mi t starkem Kymat ion abgeschlossenen Stele, obere linke 
Ecke gebrochen (kein Textverlust), unten gebrochen; stellenweise stark 
versintert. H . 0,75, B. 0,51 (oben) - 0,52 (unten), D . 0,16. Ed . C H . H A 
BICHT, A M 72, 1957, 156 Nr. 1A und Photo (Beilage 122).6 

Fr. b ohne Inv.-Nr., von mir i m Sommer 1994 i m Lapidarium des Heraion 
aufgenommen, i m Sommer 1995 an Fr. a angefügt; Fundumstände unbe
kannt. Links, oben und unten gebrochenes, stark versintertes Bruchstück, 
rechts oben Rand; Rückseite erhalten. H . 0,33, B. 035, D . 0,16. - Fr. b 
paßt an Fr. a rechts unten an, wobei sich die Bruchkanten an der Rück
seite unmittelbar aneinanderfügen, während der Stein zur Schriftseite h in 
schräg weggebrochen ist und Textverlust aufweist (Abb. 1). 

Fr. c ohne Inv.-Nr., ebenda; gefunden am 9. Juli 1984 an der Heiligen Straße, 
verbaut i m neuzeitlichen Brunnen. Rings und auch hinten gebrochenes 
Fragment. H . 0,185, B. 0,175, D. 0,10. D ie Zuweisung zum Antileon-De-
kret ist wegen des erkennbaren Inhalts sicher, obwohl Fr. c an keines der 
anderen Fragmente anpaßt. Es kann auch nicht links von Fr. b gehören 
(Abb. 1). 

Fr. d ohne Inv.-Nr., ebenfalls von mir i m Sommer 1994 i m Lapidarium des 
Heraion aufgenommen; Fundumstände unbekannt. Schmales Fragment 
v o m linken Rand der Stele, der hinten erhalten, vo rn weggebrochen ist; 
rechts, oben und unten Bruch, hinten vollständig. H . 0,41, B. 0,06 (oben) 
- 0,13 (unten), D . 0,165. Der Text beginnt 0,015 v o m linken Rand. Fr. d 
paßt an keines der anderen Fragmente unmittelbar an (Abb. 1). 

Fr. e inv. J 162, inventarisiert 1931 oder 1932, «aus Umgebung». Rings gebro
chenes Fragment, hinten vollständig. H . 0,37, B. 0,13, D . 0,18; unter der 
letzten Zeile Text 0,06 vacat. Rechts an Fr. e paßt Fr. f an. Ed . H A B I C H T , 
1. c. Nr . I B (linker Teil) und Photo (Beilage 122). 

Fr. f inv. Μ 245, gefunden 1914 an der Heiligen Straße; unter J 252 ein weite
res Mal inventarisiert als «aus Kolonna» stammend. Rings gebrochenes 
Fragment, hinten vollständig. H . 0,265, B. 0,23, D . 0,18; unter der letzten 
Zeile Text 0,075 vacat. Fr. f paßt links an Fr. e, rechts an Fr. g an. Ed . 
H A B I C H T , 1. c. Nr . I B (rechter Teil) und Photo (Beilage 122). 

3 Nicht 1925, wie HABICHT (Anm. 1) 156 schreibt; R E H M war von September bis 
November 1924 auf Samos, vgl. SBAkBeriin 1926/XIII , 90-94. 

6 Einige Lesungen gehen auf G . D U N S T zurück, dessen unfertiges Manuskript zu 
IG X I I 6,1 mir vorliegt, wobei gegenüber HABICHTS Text keine wesentlichen Änderun
gen zu verzeichnen sind. Daß REHMS Versuch, die Inschrift zu lesen (Tagebuch, S. 56), 
zu keinem Erfolg führen konnte, weil er vor der Reinigung des Steines geschah, beweist 
sein weithin praktisch unlesbarer Abklatsch (im Archiv der IG). 
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Fr. g ohne Inv.-Nr., von mir i m Sommer 1994 i m Lapidarium des Heraion 
aufgenommen; Fundumstände unbekannt. Fragment v o m rechten Rand, 
oben, unten, links gebrochen, hinten vollständig. H . 0,32, B. 0,035 (oben) 
- 0,11 (unten), D . 0,175; Links an Fr. g paßt Fr. f an (Abb. 1). 

Z u m folgenden Text (vgl. Abb. 2) sei bemerkt, daß sich über die Stellung der 
mitderen Fragmente c und d zu den oberen a + b und den unteren e—g nichts 
sagen läßt. Vermutl ich gehört die untere Gruppe enger an die mittlere heran, 
doch habe ich keine zwingenden Ergänzungen gefunden, die eine überzeugende 
Anpassung ermöglichten. I n der vorgeschlagenen Anordnung würde die ge
samte Stele mi t 69 Zeilen eine Höhe von 1,80 m erhalten, was gut möglich 
und in Anbetracht der unter den samischen Dekreten singulären Dicke des 
Steins von 0,165 m nicht abwegig erscheint. 

a. 321 —19 a. Χα(λκιδέων) a 
έδοξε τώι δήμων επειδή Άριστοφώντος εΐπόν-
τος καί γνώμην έν Άθηνα ίο ι ς συγγραψαμέν-
ου τον στρατηγον τον υπ' 'Αθηναίων είΣάμον 

5 κεχειροτονημένον Σαμίων τους εξ Άναίω-
ν κατελθόντας κα ι α[ύ]τούς καί έκγόνους 
συλλαβόντα άποστέλλειν είς 'Αθήνας, 
του δήμου του 'Αθηναίων ταύτα ψηφισα-
μένου καί τήμ Πάραλον το ψήφισμα φέρ-

10 ουσαν είΣάμον άποστείλαντος, ό στρατη
γός πολλούς καί καλούς καί αγαθούς τω
ν πολιτών συλλαβών άπέστειλεν, ους 'Α
θηναίο ι καθέρξαντες είς το δεσμωτήριον 
θάνατον κατέγνωσαν Άντ ιλέων δέ Λεοντ ί -

15 νου Χαλκιδεύς των άπ' Ευρίπου, πυθόμενος 
τους περιεστώτας κινδύνους Σαμίων τους 
έν 'Αθήναις είργμένους, διαφυλάσσων την 
τε φιλίαν τήν Χαλκιδεδσι καί Σαμίοις ύπά-
ρχουσαν καί τήν εονοιαν ην είχεν αυτός [ε]-

20 ίς Σαμίους ένδεικνύμενος, χρήματ' άπ[ο]-
στείλας εκ τών ιδίων είς Αθήνας είς τή[μ] 
βουλήγ καί τους ένδεκα διέσωισ[εν τού]-
ς άνδρας καί διεκώλυσεν ύπ' Άθην[αίων ά]-
ποθανεΐν, καί τών ανδρών διασωθ[έντ]ων b 

25 είς Χαλκίδα κατα[σκε]υάσα[ς έφοδί]οις τε καί τοις 
άλ[λοι]ς ω[ν έτύ]γχανον δεόμενοι απέστει
λ ε αυτούς ] Ι συνέβη δέ Γ . Ι Ι Ι Ι . τα χρήμα
τ α ]ας Άντ ιλέοντα κομίσασθα[ι] 
[ κα]τά τάς φυγάς καί τάς άτυχία[ς] 
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30 μων πρότερον Άντιλέω[ν . .] 
η ν > Λεοντϊνος δέ ό υιός [αύτ]-

[οϋ τήν τε εδνοιαν παρ]αλαβών παρά τοΰ πα[τρος] 
[και τήν φιλίαν ην αυτός εσ]χεν ειΣαμίους δε[ικ]-
[νύμενος ] . .ς αύτ 

35 ΡΓΓ-
lacuna 

N N 
[ έ]ντυγχ[αν ] 
[- - καθ' δσον δυ]νατός έ[στι ] 

d τε [ δεδό]χθαι τώι δήμ[ωΐ' Λεοντΐνον Ά ] -
40 ντιλ[έοντος μ]έν έπαινέσα[ι υπέρ της εαυτού κ ] -

αί ύπ[έρ της το]ΰ πατρός άνδ[ραγατ}ίας δτ ι ανδ]-
ρες α[γαθοί γ]εγένηνται π[ερί τους άπαχθέν]-
τας Σ[αμίου]ς, δεδόσθαι δ[έ αύτοΐς κα ι πολιτεία]-
ν κα ι π[ και έπικληρώσαι αυτούς επί] 

45 [φ]υλήμ [και χιλιαστύν καί έκατοστύν και] 
[γ]ενο[ς καί άναγράψαι καθάπερ καί τους αλ]-
[λο]υς Σ[αμίους, της δέ αναγραφής έπιμεληθ]-
[ή]ναι τ[ούς πέντε τους ήιρημένους· ] 

. . E N l · 
50 . . .ΡΟΥ 

[. . .σ]ωτ 
.ΔΕ-
. .Σ-

lacuna 

e \ 0 
55 [ τα]ΰτα . ΙΕΔ 

[ Λεο]ντίνου Ω Ν 
[ των] χρημάτω[ν ών Ά ν ] τ ι λ έ -
[ων ει]ς τήν σω[τηρίαν τ]ων α
νδρών όπως ούν τιμώ]μεν Άντ ι [λέ ]οντα . . Λ Ε 

60 ΣΔΕ άποδ[ο]χ(α)ϊς άρμοζού-
[σαις δεδό]χθαι τώι δ [ή] μων Άντ ιλέοντ -
[ος στήσαι εικόνα χα]λκήν εις [τ]ό ίερόν τ [ή] ς Ή ρ η -
[ς, στεφανώσαι αύτ]όν δέ χρυ[σ]ωι στεφάνωι Σ Τ Η Φ Α 
[ από . δρ]αχμών, [δτ]αν τοις βασιλεδσ[ι] 

65 [τόν αγώνα συντε]λώμεν τ[ό] δέ ψήφισμα τόδε ά-
[ναγράψαι τους έ]ξετασ[τ]άς είστήλην λ ιθ ίν -
[ην καί στήσαι] εις τό [ίερ]όν τής Ή ρ η ς , τόν δέ 
[ταμίαν εις ά]ναγρα[φήν] τής στήλης ύπη[ρε]-
[τήσαι] vacai f vacai 
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1-25 legit HABICHT, 2-5 plenius H A L L O F || 1 Χα(λκιδεύς) HABICHT, Χα(λκιδέως) 
BIELMAN 29 adn. 33, Χα(λκιδέων) DUNST || 2 Ά[ριστο?]φώντος HABICHT, Α. . .φώντος 
DUNST, sed lectio certa || 3 γνώμην έν DUNST apud HABICHT || 4 [τ]ον [των Ά]θηναίων 
HABICHT, DUNST, corr. H A L L O F || 5 in. [κ]εχει[ρ]οτον[ημ]ένον DUNST apud HABICHT || 
22 βουλήγ ex - H N correctum || 24 διασωθέντων] recte suppleverat HABICHT || 25 
α[ύτούς - -] BIELMAN || 25-57 legit et suppl. H A L L O F || 27 πριν η? || 42 ΓΕΓΉΝ primo 
scripserat lapicida || 44 π[ροξενίαν? |[ 56 <fortasse TINOS, HABICHT || 57-58 χρημάτω[ν 
των άνηλωμένων ύπ' αύτοΰ εΐ]ς την σω[τηρίαν των ανδρών HABICHT || 58 προεισευπόρη-
σε εί]ς vel sim. quid [J 59-61 Άντιλ[έ]οντ[α αντί της εόεργεσίας τή]σδε άποδ[οχ]αϊς 
άρμο[ζούσαις και τιμαΐς? HABICHT, Αντι[λέ]οντ[α ταΐς μεν τιμαΐς καλαΐς, ταΐ]ς δε 
άποδ[οχ]αΐς άρμο[ζούσαις - - DUNST || 59-60 Αντι[λέ]οντα δέ Λε[ο|ντίνου μεγίσταις 
ταΐ]σδε HALLOF cunctabundus || 60 ΑΠΟΔ[0]ΧΙΣ lap. || 61-63 suppl. HABICHT || 63 
ΣΤΗΦΑ lap.; diplographiam subesse ratus {στηφά|[νωι} από ν F υ δρ]- H A L L O F ; αρετής 
ενεκε από . δρ]- HABICHT, άπό πεντήκοντα δρ]- DUNST || 64-67 suppl. HABICHT || 67 -
69 suppl. H A L L O F ; "Ηρη[ς, επιμεληθήναι δέ τής ά]ναγρα[φής] τής στήλη[ς τους πέντε] 
HABICHT. 

Die neuen Fragmente erweisen die Inschrift als einen Doppelbeschluß, wie die 
zweifache Resolutionsformel δεδόχθαι κτλ. i n Ζ. 39 und Ζ . 61 zeigt. D ie Ur
kunde gilt zwei Personen: Ant i leon und seinem Sohn Leontinos (Z. 31 . 57), 
der denselben Namen wie sein Großvater (Z. 14-15) trägt.7 Der Sohn war an 
der A k t i o n des Vaters mi t beteiligt, und beide, Vater und Sohn, werden geehrt. 

O b der erste Beschluß Z . 39—48 beiden gemeinsam gilt, w i r d nicht ganz 
klar. Die Rede ist zunächst nur von dem Sohn, wie der Singular δυνατός Ζ . 38 
beweist, und Z . 39—40 an Λεοντΐνον καί Ά])ντ ιλ[έοντα μ]έν έπαινέσα[ι zu 
denken, verbietet Ζ . 41 τοϋ πατρός. Das folgende Verbum des Nebensatzes, 
γεγένηνται , ist freilich ein Plural, und es ist nicht nur aus diesem Grunde sehr 
wahrscheinlich, daß die Z . 4 3 - 4 8 genannten Ehrungen für Vater und Sohn 
galten. Es ist nämlich schwer vorstellbar, daß Ant i leon nur (Z. 61-67) mi t 
Statue und Kranz, nicht aber mi t Lob, Bürgerrecht, Proxenie und Eintragung 
in das Bürgerregister ausgezeichnet worden wäre. D ie i n den samischen Urkun
den sehr stereotypen Formeln, mi t denen diese Privilegien vergeben werden, 
wollen sich allerdings den erhaltenen Resten nicht recht fügen. Δεδόσθαι weist 
zwar auf die Verleihung des Bürgerrechts hin, aber die Formel lautet üblicher
weise δεδόσθαι δέ αύτώι καί πολιτείαν εφ' ϊ σ η ι καί όμοίαι, und für diesen ob
ligatorischen Zusatz ist kein Platz. I m folgenden ist die für die Zuweisung des 
Geehrten in die samische Bürgerschaft übliche Formel zu erkennen, der der 

7 Aus dem Patronym Z. 14-15 hatte HABICHT (Anm. 1) 163 Anm. 27 den Nominativ 
Λεοντίνης abgeleitet, den BIELMAN (29) und LGPN I 284 (wo allerdings D. K(NOEPFLER) 
das Richtige schon vermutet hatte) übernehmen. 

8 Vgl. HABICHT (Anm. 1) 261-270. 
Έπικληρώσαι αυτόν επί φυλήν καί χιλιαστύν καί έκατοστύν καί γένος; hierbei muß 

allerdings Z. 45 die falsche Form [φ]υλήμ statt -ην bzw. assimiliertem -ηγ in Kauf ge
nommen werden; der schräge Aufstrich kann jedoch schwerlich zu einem anderen 
Buchstaben als zu My gehören. 
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Vermerk über die Einschreibung in die Bürgerliste und die dafür Verantwort
lichen gefolgt sein muß. D a die Urkunde zweifellos i n die früheste Zeit des 
samischen Staates nach der Rückkehr der Bürger aus dem E x i l gehört, ist hier
bei (Z. 48) an die außerordentliche Fünf-Männer-Kommission zu denken, 
deren Aufgabe es war, die Bürgerlisten neu zu erstellen, und die man als τους 
πέντε τους ήιρημένους, einmal aber auch τους επί τ ή ι άνακρίσει [ήιρημένους] 
bezeichnet hat.11 

Der folgende Passus Ζ . 51 — 59 ist fast vollständig zerstört und kann nicht 
einmal i n seinem Umfang sicher bestimmt werden. Es ist sehr gut möglich, 
daß Fr. e - g hochzurücken sind, wenngleich Z . 51 σ]ωτ- - (falls richtig ergänzt) 
nicht allzu dicht bei Z . 58 σω[τηρίαν gestanden haben dürfte. Das Dekret 
wendet sich in diesen Zeilen nun wieder Ant i leon zu und stellt offenbar klar, 
daß dessen Tat, die die des Sohnes bei weitem übertraf, mi t besonderen Ehren 
ausgezeichnet werden müsse. Wirkl ich ist unter den samischen Ehrenurkunden 
des 4. und 3. Jh.s die Verleihung einer Statue singular. Ζ . 59—61 hat bereits 
H A B T C H T als Finalsatz für die folgende Auszeichnung des Ant i leon erkannt -
wie sich jetzt zeigt, in Abhebung und Steigerung gegenüber derjenigen des 
Sohnes. Das neue Fragment macht die vorgeschlagenen Ergänzungen hinfällig, 
ohne andere zu provozieren;12 doch scheint mi t -σδε auf die i m folgenden 
genannten exzeptionellen Ehren Bezug genommen zu sein. 

I m Beschluß selbst (Z. 61—69) wurden H A B I C H T S Ergänzungen i m wesent
lichen bestätigt; nur die Zeilentrennung war zu modifizieren, da die beiden i hm 
bekannten Fragmente nun mehr zum rechten Rand gerückt werden müssen. 
A n zwei Stellen sind Änderungen nötig: War Z . 63—64 die Angabe der für den 
Kranz ausgesetzten Summe unter den samischen Dekreten schon singular und 
die Ergänzung der Ziffer mi t Unsicherheit behaftet, so stiftet Fr. g mi t dem 
ganz unsinnigen Σ Τ Η Φ Α noch mehr Verwirrung. Unter der Annahme, der 
Schreiber habe versehentlich das Wort στεφάνωι doppelt geschrieben (wobei er 
bei der Wiederholung ε mi t η vertauschte), diesen Fehler zunächst nicht be
merkt und später nicht mehr durch eine Rasur ausmerzen wollen, bleibt für die 
Wertangabe i n Z . 64 nur noch ein Platz von ca. 8 Buchstaben übrig — zu 
wenig für eine ausgeschriebene Zahl (wie D U N S T vorschlug) und besser ge
eignet für ein durch beiderseitiges spatium hervorgehobenes Zahlzeichen, des
sen Wert unbekannt bleibt. 

Και άναγράψαι καθότι και τους άλλους Σαμίους. 
11 K - H A I X O F , Klio 78, 1996, 337-346 (PH.GAUTHIER, Bull.ép. 1997, 446). 

Schwierigkeiten bereitet Z. 59 die Lücke von Zwei Buchstaben zwischen Άντ ι -
λέοντα und ΛΕ, die von [π]λε[ίουσι nicht gefüllt wird. Das von mir erwogene Patronym 
(mit δέ verbunden wie oben Z. 14) ist natürlich nicht zwingend erforderlich. 

Unter den Dekreten der attischen Kleruchie kommen beide Varianten vor: A M 51, 
1926, 34-36 Nr. 4, Z. 13-14 από πεντακοσίων δραχμώ]|ν, dagegen A M 44, 1919, 3 -4 
Nr. 4 (SEG I 349), Z. 8-9 από F δρα|χμών. 
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A m Schluß Z. 66—67 hatte H A B I C H T die bereits erwähnte Fünf-Männer-
Kommiss ion ergänzt. D a diese w o h l mi t der αναγραφή der Ehrenbürger i n das 
Bürgerregister, nicht aber mi t der αναγραφή der Stele zu tun hatte, waren 
Zweifel an dieser Ergänzung bereits angebracht, bevor Fr. g diese obsolet 
machte und dem mehrfach in frühen samischen Urkunden nachgewiesenen 
Kostenvermerk Raum gab. 

I n der Lücke zwischen Fr. a und Fr. e + f vermutete H A B I C H T , daß die 
Rückführung der Samier von Chalkis nach Samos und ihre Ausstattung mi t 
Zehrgeld (εφόδια) durch Anti leon berichtet gewesen sein dürften, und aus der 
mehrfachen Erwähnung der Auslagen (χρήματα, Ζ . 20 und Ζ. 57) schloß er, 
daß dieser «die Rückzahlung der Summen den Samiern entweder sehr erleich
tert oder sie sich sogar ganz verbeten habe».15 Diese Vermutung hat sich als 
prinzipiell zutreffend gezeigt, die Sache selbst war aber offenbar komplizierter, 
wie die Einführung des Sohnes Leontinos beweist. Leider läßt der Textverlust 
keine Einzelheiten mehr erkennen. Z u lesen ist zunächst, daß Ant i leon zusätz
lich zu der bereits geleisteten Geldzahlung an die Athener Behörden die nach 
Chalkis befreiten Männer mi t Zehrgeld ausstattete und ihre Heimkehr veran-
laßte (Z. 24-27) . 1 T Der folgende Satz bleibt unklar. Von συνέβη ist sicher der 
A. c. Ι . Άντ ιλέοντα κομίσασθα[ι] (Ζ. 28) abhängig: «Es ereignete sich aber, daß 
Ant i leon das Geld zurückverlangte.» Die i m Apparat zur Erwägung gestellte 
Lesung πριν ή 1 ist ganz unsicher. Sie würde bedeuten, daß vor dieser Forde
rung eine Änderung eingetreten war. Möglicherweise war in Anbetracht des 
Exils (φυγαί) und der schwierigen Situation (άτυχίαι hier i m ungewöhnlichen 
Plural, Z . 29) die frühere (πρότερον, Ζ . 30) Geldleistung neu zu bewerten. 

A n dieser Stelle trat der Sohn Leontinos in das Geschehen ein, und sein Ver
halten war nicht nur von der Gesinnung des Vaters inspiriert, sondern stellte 
auch seine eigene unter Beweis (Z. 31-34) . Die konkrete Tat (Z. 34-37) , die 
er mi t aller i hm zu Gebote stehenden Kraf t (Z. 38) realisierte, läßt sich nicht 
mehr erkennen. Hat er den Vater bestimmt, die zurückzuzahlenden Summen 
zu verringern oder darauf ganz zu verzichten? Hat er selbst Geld für die 
Samier gegeben? 

14 HABICHT (Anm. 1) 265. 
15 Ibid. 164, 163 Anm. 28; ihm folgt BIELMAN 30-31. 
16 Vergleichbar ist das Ehrendekret für Eumaridas aus Kydathenaion (IG I I 2 844; 

BIELMAN Nr. 31) aus dem Jahre 229/28, worin Z. 8-10 ebenfalls zwischen zwei Zahlun
gen unterschieden wird: dem Beitrag zum Lösegeld in Höhe von 20 Talenten und der 
Auslegung des Zehrgeldes; letzteres ist ausdrücklich als Darlehen gekennzeichnet (Z. 8 -
10): και προεισήνεγκε χρήματα εκ των Ιδίων εις τα είκοσι τάλαντα τα συνφωνηθέντα 
υπέρ τών αιχμαλώτων, έδάνεισε δέ και τοις άλοϊσιν εις εφόδια. 

17 Vgl. I G I I 398 Ζ. 8-9 (BIELMAN Nr. 9): πολλούς διέσ[ωισεν και εφόδια δού]ς 
άπέστειλε[ν; Π 2 399 Ζ. 16-17 (BIELMAN Nr. 6): άπέστ[ειλε τοις] αύτοΰ άναλώμασιν. 

18 Vgl. I G E 84 Ζ. 9, dazu K.MEISTERHANS, Grammatik der attischen Inschriften, 
31900, 251 Nr. 13 («lonismus?»). 
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Ebensowenig wie auf diese neuen Fragen erhält man eine A n t w o r t auf die 
alten, viel diskutierten betreffs der Datierung der i n der Inschrift genannten 
Ereignisse.19 Die Rückkehr auf die Insel und die Verhaftung geschahen in den 
Wochen kurz vor oder nach Alexanders Tod (Juni 323).20 I m Lamischen Kr ieg 
standen Athen und Euböa auf gegensätzlicher Seite. Für das Da tum des 
Loskaufes stehen daher alternativ die Monate vor dem Ausbruch des Krieges 
(September) oder die kurze Zeit nach der Schlacht bei Krannon (Anfang 
August 322) bis zur makedonischen Besetzung des Piräus (September 322) zur 
Verfügung. Denn mag auch die an Polyperchon delegierte Entscheidung über 
Samos erst Ende 322 definitiv gefallen sein, so hat doch Antipater nach der 
Kapitulation Athens eine Freilassung der Gefangenen jederzeit erzwingen kön
nen. Klar ist andererseits, daß das Dekret selbst zwischen 321 (Rückkehr der 
Samier aus dem Exil) und 319 erlassen wurde; nur während dieser Zeit bestand 
das Fest für die Könige Philipp Arridaios und Alexander r V , das H A B I C H T aus 
Z . 64 ßa- - vermutete und das Fr. g bestätigt. Wenn den neuen Fragmenten 
überhaupt ein Hinweis für die Datierung zu entnehmen ist, dann der auf einen 
längeren Zeitraum zwischen dem Loskauf und dem Ehrenbeschluß. Dazwi
schen lagen die Fahrt nach Chalkis, die Heimsendung auf Kosten des Anti leon, 
finanzielle Schwierigkeiten infolge von Exi l und άτυχίαι und die klärende A k 
t ion des Leontinos. 

Übersetzung: 
(Dekret) wegen Chalkis. 2Es beschloß das Volk: Als Aris tophon den Antrag 
gestellt und eine Beschlußvorlage bei den Athenern darüber ausgefertigt hatte, 
daß der von den Athenern für Samos gewählte Stratege die aus der Anaia zu
rückgekommenen Samier, und zwar sie selbst und ihre Nachkommen, ergreifen 
und nach Athen überstellen solle, und als das Volk der Athener dies beschlos
sen und die Paralos ausgesandt hatte, den Beschluß nach Samos zu bringen, 
hat der Stratege viele vortreffliche Bürger ergriffen und überstellt, die die Athe
ner i n das Gefängnis einsperrten und des Todes für schuldig sprachen; 
1 4 Anti leon aber, der Sohn des Leontinos, aus Chalkis am Euripos, erfuhr von 
der den in Athen eingesperrten Samiern drohenden Gefahr und hat, indem er 
die zwischen Chalkidern und Samiern bestehende Freundschaft bewahrte und 
die gute Gesinnung, die er selbst gegenüber den Samiern hegte, erneut bewies, 
aus dem eigenen Vermögen Geld nach Athen an den Rat und das Elf-Männer-
Kollegium geschickt, die Männer gerettet und verhindert, daß sie von der 
Hand der Athener starben. Als die Männer nach Chalkis gerettet waren, hat er 
sie mi t Zehrgeld und anderem, was immer sie gerade nötig hatten, ausgestattet 
und (heim)geschickt. . . . 27es ereignete sich aber, daß, bevor das Geld . . . A n t i -

Den Forschungsstand referiert ausführlich BIF.I.MAN 26—29. 
Zuletzt HABICHT (Anm. 3), 45. 
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leon einforderte . . . wegen des Exils und der schwierigen Lage . . . vorher A n t i -
leon . . .; MLeontinos aber, sein Sohn, der die gute Gesinnung v o m Vater über
nahm und die Liebe, die er selbst gegenüber den Samiern hegte, unter Beweis 
stellte, . . . '8so sehr er es vermochte . . . 3<; beschließe das Volk: Leontinos, den 
Sohn des Anti leon, zu loben wegen seiner und seines Vaters Vortrefflichkeit, 
weil sie sich u m die inhaftierten Samier vortrefflich verdient gemacht haben; 
ihnen auch das Bürgerrecht und . . . zu geben und sie durch Los in Phyle und 
Tausendschaft und Hundertschaft und Geschlecht einzuweisen und sie einzu
tragen wie die anderen Samier - für die Eintragung soll die Fünf-Männer-
Kommission sorgen. . . . 5 6Leontinos ' . . . des Geldes, das Ant i leon [als Darle
hen (?) gegeben hat] für die Rettung der Männer. Dami t nun auch wi r A n t i 
leon, [den Sohn des Leontinos, ehren] . . . mi t angemessenen Anerkennungen, 
beschließe das Volk: eine Bronzestatue des Ant i leon in das Heil igtum der Hera 
zu stellen, ihn aber zu bekränzen mi t einem goldenen Kranz . . . von ? Drach
men, wenn wi r den Königen die Festspiele ausrichten. Diesen Beschluß sollen 
die Exetasten auf eine steinerne Stele schreiben und in das Hei l igtum der Hera 
stellen, der Schatzmeister soll für die Beschriftung der Stele zahlen. 
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